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Amtsblatt 
für den Landkreis Aurich und für die Stadt Emden 

Herausgeber: Landkreis Aurich, Fischteichweg 7-13, 26603 Aurich 

Nr. 38 Montag, 27. April 2020 

INHALT: 

A. Bekanntmachungen des Landkreises Aurich 

Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich über die Beschränkung des Zugangs zu den Inseln, 

Halligen und Warften der Nordsee im Kreisgebiet zum Schutz der Bevölkerung vor der 

Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 350 

A. Bekanntmachungen des Landkreises Aurich 

Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich über die Beschränkung des Zugangs zu den Inseln, 

Halligen und Warften der Nordsee im Kreisgebiet zum Schutz der Bevölkerung vor der Verbreitung 
des Coronavirus SARS-CoV-2 

Der Landkreis Aurich erlässt gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 IfSGI  in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 2, § 3 Abs. 1 
S. 1 Nr. 1 NGöGD" folgende Allgemeinverfügung: 

1. Ergänzend zur Niedersächsischen Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem 

Corona-Virus vom 17. April 2020, geändert durch Art. 1 der Verordnung vom 24.04.2020 
(Nds. GVBI. S. 82) — gültig ab dem 27.04.2020 — gilt im Landkreis Aurich folgendes: 

Es ist auch das private Übersetzen zu den Inseln des Landkreises Aurich (Baltrum, Juist und 
Norderney) auf dem Luft- oder Wasserweg verboten. Auch die private Beförderung Dritter ist 

von diesem Verbot umfasst. 

2. Diese Allgemeinverfügung gilt bis einschließlich zum 06. Mai 2020. Eine Verlängerung ist 
möglich. 

3. Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung sind gemäß § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 
Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar, Widerspruch und Klage haben keine aufschiebende Wirkung. 

4. Zuwiderhandlungen sind gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 in Verbindung mit § 75 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 

3 IfSG strafbar. 

5. Die „Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich über die Beschränkung des Zugangs zu 
den Inseln Baltrum, Juist und Norderney zum Schutz der Bevölkerung vor der Verbreitung 
des Coronavirus SARS-CoV-2" vom 17.04.2020 wird hiermit aufgehoben. 

Begründung: 

Vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2-Infektionen müssen weiterhin 
kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbreitungsdynamik ergriffen und 

Infektionsketten unterbrochen werden. Aufgrund des vorherrschenden Übertragungswegs 
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(Tröpfcheninfektion) ist eine Übertragung von Mensch zu Mensch, z.B. durch Husten, Niesen, auch 

durch mild erkrankte oder asymptomatisch infizierte Personen leicht möglich. 

Die Kapazitäten der Intensivmedizin auf den Inseln in der Nordsee sind nur in einem eingeschränkten 

Umfang verfügbar und für eine große Anzahl von Besucherinnen und Besuchern vom Festland nicht 

ausgelegt. Dies gilt im Hinblick auf die Symptomatik der COVID-19-Erkrankung vor allem für die 

fehlenden Kapazitäten in der Intensivmedizin. 

Insbesondere aufgrund der hohen Zahl an Touristen aus anderen Bundesländern mit zum Teil 

deutlich höheren Infektionsraten und räumlicher Nähe, ist auf den Inseln und Halligen eine mit 

anderen besonders betroffenen Gebieten vergleichbaren Verbreitungsdynamik zu befürchten, der 

nur mit entsprechend umfänglichen Maßnahmen zu begegnen ist. 

Aufgrund dessen hat das Land Niedersachsen bereits die Zugangsregelungen zu den Inseln durch die 

Niedersächsische Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus vom 17. April 

2020, geändert durch Art. 1 der Verordnung vom 24.04.2020 (Nds. GVBI. S. 82) — gültig ab dem 

27.04.2020 — erlassen. Nicht erfasst werden hiervon Fahrten mit privaten Booten bzw. private Flüge. 

Da diese Regelungslücke den Zweck der Landesverordnung konterkarieren könnte, ist diese 

Allgemeinverfügung ergänzend notwendig, um den besonderen Schutz der Inseln zu gewährleisten. 

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass im Landkreis Aurich im Allgemeinen und speziell auf den 

Inseln ein großer Anteil an Menschen mit einem altersbedingt hohen Infektionsrisiko vorhanden ist. 

Dies zeigt sich auch an der bislang überdurchschnittlich hohen Mortalitätsrate im Landkreis Aurich. 

Die Allgemeinverfügung ist bis einschließlich 06. Mai 2020 befristet und findet ihre Grundlage in § 28 

Absatz 1 Satz 1 IfSG. Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit nach § 73 Abs. la Nr. 6 IfSG 

bzw. eine Straftat nach § 74 IfSG dar. 

Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. Widerspruch und 

Klage gegen Maßnahmen haben keine aufschiebende Wirkung. 

Die „Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich über die Beschränkung des Zugangs zu den Inseln 

Baltrum, Juist und Norderney zum Schutz der Bevölkerung vor der Verbreitung des Coronavirus 

SARS-CoV-2" vom 17.04.2020 wird hiermit aufgehoben. 

Bekanntmachungshinweis  
Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgegeben (§ 41 Abs. 4 S. 

4 Verwaltungsverfahrensgesetzni  (VwVfG)). 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 

Verwaltungsgericht Oldenburg, Schlosspatz 10, 26122 Oldenburg, erhoben werden. 

Landrat 
Meinen 

1  Infektionsschutzgesetz (IfSG) v. 20.07.2000 (BGBI. I S. 1045), 

1  Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst 

(NGöGD) v. 24.03.2006 (Nds. GVBI. S. 178), 

1  Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) v. 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), 

jeweils in der zurzeit gültigen Fassung. 

Herausgeber: Landkreis Aurich, Fischteichweg 7 — 13, 26603 Aurich 

Bezugspreis: Jährlich 150,- € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 

Einzelexemplar: 3,00 € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 

Redaktionsschluss jeweils Mittwoch, 13.00 Uhr für den Erscheinungstag Freitag der Woche. 

Manuskripte für die Bekanntmachung sind an das Kreistagsbüro des Landkreises Aurich, 

Fischteichweg 7 — 13, 26603 Aurich, Telefon (04941)16 1014 zu senden. 

Laufender Bezug des Amtsblattes nur durch den Landkreis Aurich. 
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